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Wer ist antragsberechtigt?

• Düsseldorfer Kinder-

  und Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE)

  (https://www.duesseldorf.de/jugendamt/jugendliche-begleiten/jfe)

• Düsseldorfer Kulturinstitute 

  (vgl. Anbieter*innen auf Musenkuss)

• Einzelpersonen, Künstler*innen oder sonstige 

  Vereine sind nicht antragsberechtigt

https://www.duesseldorf.de/jugendamt/jugendliche-begleiten/jfe
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Besonders berücksichtigt werden Projekte…

• welche die Kooperation zwischen JFE und   

  Kulturinstituten fördern.

• bei denen die Kinder und Jugendlichen in die 

  Planung mit einbezogen werden.

• welche digitale Medien und digitale Kunstformen

  einbeziehen.

• welche niedrige Zugangsschwellen haben.

• welche nachhaltig sind.

• welche inklusiv sind.

• welche freiberufliche/selbstständige 

Künstler*innen/Kulturpädagog*innen aus dem Raum 

Düsseldorf einbeziehen.
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Bei der Projektidee sind folgende Kriterien zu beachten:

Kosten

Alle Düsseldorfer Kulturrucksack-Projekte müssen für die 

Teilnehmenden kostenlos sein.

Innovation

Neues Angebot? Experimentell? Neue Verknüpfung von 

Sparten/Inhalten/Methoden/Materialien?

Zielgruppe

Passgenau für 10-14-J.? (oder Teilalterszielgruppe)

Passgenau für Besucher*innen? Welche Werbung ist geplant?

Praktikabilität

Umsetzbarkeit? Räume und Material vorhanden/organisierbar? 

Zeitliche Struktur realistisch? Nutzbar für Öffentlichkeitsarbeit? 

Personal

Geeignete Künstler*innen? Geeignetes Einrichtungspersonal?

Begleitung/Betreuung durch Einrichtungspersonal gesichert?

Budget

Realistisch kalkuliert? Verhältnis Workshopstunden zu 

Vorbereitungsstunden in Ordnung? Materialkosten angemessen?
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Antragswerkstatt / Beratungsphase

Jede JFE, die mindestens einen Antrag für 2024 stellen 

möchte, muss einen Beratungstermin mit dem 

Antragswerkstatt-Team vereinbaren. Die Termine werden 

über eine Abfrage angeboten, die in KW 34/2023 verschickt 

wird und Termine in den KW 37, 38 und 39/2023 anbietet.

In Vorbereitung auf den Beratungstermin muss 

spätestens eine Woche vorab ein Formular mit groben 

Ideen und Wünschen per E-Mail eingereicht werden. 

Dieses Formular wird bei der Terminabfrage verschickt.

Das Antragswerkstatt-Team berät zu den Projektideen und 

tritt seinerseits mit vorab entwickelten Projektideen 

(teilweise aus Düsseldorf, teilweise aus anderen 

Kulturrucksack-Kommunen) an ausgewählte Einrichtungen 

heran. Für diese Projektideen gibt es einen geringen 

Antragsaufwand, da Inhalte, Konzept und Finanzplan nur 

noch leicht angepasst werden müssen.
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Rahmenbedingungen

Projektbeginn, Durchführung und Projektabschluss müssen im 

Kalenderjahr 2024 erfolgen und spätestens zum 27.10.2024 

(Ende der Herbstferien) abgeschlossen sein.

Der Verwendungsnachweis (Abrechnung und Bericht) wird 4 

Wochen nach Projektabschluss, jedoch spätestens bis 

zum 04.11.2024 eingereicht. Wenn es im Jahresverlauf 

mehrere Projekte pro Einrichtung gibt, muss für jedes einzelne 

Projekt ein fristgerechter Verwendungsnachweis eingereicht 

werden.

Für Projekte, deren Durchführungszeitraum länger als drei 

Wochen beträgt und deren Projektkosten 2.000,- € 

überschreiten, müssen in der Regel zwei geteilte 

Abrechnungen abgegeben werden. Eine zur Hälfte der 

Projektzeit, die andere zum Ende der Projektzeit. Die 

genauen Abgabezeiten werden in Abstimmung mit der 

Projektkoordination in die Absichtserklärung nach 

Förderzusage übernommen.
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Rahmenbedingungen

Das Honorar für alle Künstler*innen im Kulturrucksack NRW in 

Düsseldorf beträgt im Jahr 2024 

47,00 € für 60 Minuten.

Standardgemäß werden 2 Zeitstunden für das Erstgespräch 

kalkuliert. 

Ein Kulturbesuch (in einer Ausstellung, Vorstellung o.ä. in einem 

Kulturinstitut) ist obligatorischer Bestandteil jedes Projekts.

Die Einrichtungen müssen selbst die Themen Honorarvertrag, 

Führungszeugnis und Masernschutz mit den durchführenden 

Künstler*innen/Kulturpädagog*innen klären. 

Es werden keine Kosten für pädagogisches und/oder 

hauptamtliches Personal aus Projektmitteln gefördert.

Bei Antragsstellung muss die Einrichtung ein online gestelltes, 

aktuelles Musenkuss-Profil vorweisen können.

Vorab muss mindestens ein Beratungstermin mit dem 

Antragswerkstatt-Team erfolgt sein.
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Antragstellung und Fristen

Die Projektkoordination und das Antragswerkstatt-Team 

stehen bei der Entwicklung von Projektideen, 

Antragsstellung und Vernetzung von JFE und 

Kulturinstitut beratend und unterstützend zur Seite.

Die Anträge/Projektideen müssen der Koordination des 

Kulturrucksacks NRW per E-Mail bis spätestens zum 

30.10.2023 übermittelt werden.

PER E-MAIL AN: 

kulturrucksacknrw@kulturkomplizen.com

NICHT POSTALISCH!

WICHTIG: Rückmeldungen zu Vorversionen von 

Anträgen erfolgen nur für bis 23.10.2023 

eingegangene Einsendungen

mailto:kulturrucksacknrw@kulturkomplizen.com
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Antragstellung und Fristen

Nach Eingang der Anträge melden sich die Jury und 

die Projektkoordination ggf. mit Rückfragen. 

Der Entscheid der Düsseldorfer Jury wird zwischen 

Dezember 2023 und Januar 2024 mitgeteilt.

Die zur Realisierung vorgesehenen Einzelanträge der 

JFE und der Kulturinstitute gehen ein in den 

Gesamtantrag der Stadt Düsseldorf beim Land NRW.

Eine finale Zusage erfolgt erst nach Rückmeldung 

des Landes.



Ergänzende Informationen:

https://www.musenkuss-duesseldorf.de/programme/kulturrucksack-nrw

Kontakt bei Rückfragen:

Dennis Palmen

kulturrucksacknrw@kulturkomplizen.com

https://www.musenkuss-duesseldorf.de/programme/kulturrucksack-nrw
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